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Erwägungen

E. 1
Das angefochtene Urteil bestätigt, dass das vom Beschwerdeführer angestrebte
Strafverfahren nicht eröffnet wird. Es schliesst damit das Verfahren ab. Es handelt sich um
den Endentscheid einer letzten kantonalen Instanz in einer Strafsache, gegen den die
Beschwerde in Strafsachen zulässig ist ( Art. 78 Abs. 1, Art. 80 Abs. 1 und Art. 90 BGG ).

E. 2.1
Der erste Entscheid in dieser Sache erging am 10. Dezember 2010 nach der bis Ende 2010
in Kraft stehenden Strafprozessordnung des Kantons Zug vom 3. Oktober 1940 (StPO/ZG).
Am 1. Januar 2011 trat die Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (SR
312.0; StPO) in Kraft (AS 2010 1881), welche die kantonalen Strafprozessordnungen
ablöst. Nach der einschlägigen Übergangsbestimmung von Art. 453 Abs. 1 StPO ist auf
Rechtsmittel gegen vor dem 1. Januar 2011 gefällte Entscheide das bisherige Recht
anwendbar. Die Justizkommission des Obergerichts beurteilte die Beschwerde am 9. März
2011 daher zu Recht nach den Bestimmungen der StPO/ZG, welche auch für die
vorliegende Beschwerde massgebend sind ( Art. 454 Abs. 2 StPO ; vgl. das Urteil
1B_63/2011 des Bundesgerichts vom 24. März 2011 E. 2).

E. 2.2
Nach § 14 Abs. 1 StPO /ZG erlässt die Staatsanwaltschaft eine
Nichtanhandnahmeverfügung, wenn sich nach Eingang der polizeilichen Akten, der
Anzeige oder der Privatklage kein Grund für eine Strafuntersuchung ergibt.

E. 2.3
Vor der Einführung der Schweizerischen Strafprozessordnung hatte der Beschwerdeführer
als Geschädigter nach konstanter Rechtsprechung kein rechtlich geschütztes Interesse, die
Nichteröffnung eines Strafverfahrens in der Sache anzufechten, da der Strafanspruch dem
Staat zusteht. Trotz fehlender Legitimation in der Sache konnte der Beschwerdeführer
indessen in jedem Fall die auf eine formelle Rechtsverweigerung hinauslaufende
Verletzung von Parteirechten rügen ("Star-Praxis"; BGE 133 I 185 E. 6.2 S. 198).

E. 2.4
Der Beschwerdeführer äussert sich gar nicht zu seiner Legitimation. Er hat zwar im
Verfahren Geschädigtenstellung, ist aber nicht Opfer im Sinne des Opferhilfegesetzes, da er
durch die von ihm behaupteten Straftaten offensichtlich nicht in seiner "körperlichen,
sexuellen oder psychischen Integrität unmittelbar beeinträchtigt worden ist" ( Art. 1 Abs. 1
OHG ). Dass er ein Rechtsschutzinteresse im Sinn von Art. 81 Abs. 1 lit. b BGG hat, ist
nicht ersichtlich. Die Frage kann aber mit Blick auf die nachstehende Erwägung offen
bleiben, da auf die Beschwerde schon aus einem anderem Grund nicht eingetreten werden



kann.

E. 3
Nach Art. 42 Abs. 2 BGG ist in der Beschwerdebegründung - unabhängig von der Art des
nach BGG offen stehenden Rechtsmittels - in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der
angefochtene Entscheid Recht verletzt (s. auch Art. 106 Abs. 2 BGG ; zudem BGE 136 I 49
E. 1.4.1 S. 53, 65 E. 1.3.1 S. 68 mit Hinweisen). Die Bestimmungen von Art. 95 ff. BGG
nennen die vor Bundesgericht zulässigen Beschwerdegründe.

Der Beschwerdeführer kritisiert den angefochtenen Entscheid auf appellatorische Weise.
Dabei legt er indes nicht im Einzelnen dar, inwiefern die dem Urteil zugrunde liegenden
Erwägungen bzw. dieses im Ergebnis rechts- bzw. verfassungswidrig sein soll. Er zeigt
zwar nochmals auf mehreren Seiten der Beschwerdeschrift auf, warum sich der von ihm
Beschuldigte aus seiner Sicht der inkriminierten Straftatbestände schuldig gemacht hat.
Zum Teil stützt sich der Beschwerdeführer auf Vermutungen und führt zur Stützung seiner
Thesen etwa an, der Beschuldigte habe sechs Semester Jura studiert, weshalb es ihm nicht
schwer gefallen sein dürfte, die Rechtsgültigkeit von Dokumenten vorzutäuschen. Mit
derartigen Behauptungen vermag der Beschwerdeführer nicht zu belegen, dass die
Schlussfolgerungen der Staatsanwaltschaft und des Obergerichts rechts- oder
verfassungswidrig wären: Ganz offensichtlich herrscht Unklarheit über die Wertmehrungen
und die Eigentumsverhältnisse an der Feldspritze. Wenn die kantonalen Instanzen
Anhaltspunkte für ein strafbares Verhalten des ehemaligen Geschäftspartners verneinten
und sich für die Klärung der Zivilansprüche als nicht zuständig erachteten, ist ihnen dies
nicht vorzuwerfen. Auf die Beschwerde ist darum auch mangels hinreichender Begründung
nicht einzutreten.

E. 4
Auf die Beschwerde ist somit nicht einzutreten. Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird
der Beschwerdeführer kostenpflichtig ( Art. 66 Abs. 1 BGG ).
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